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Arbeitsdienstkarte 

des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name des Mitglieds:  

 

 

 

 

Jahr: 

 

 

 

 
Arbeitsdienst für aktive Mitglieder:  

 

Laut § 3 Absatz 7 der Vereinssatzung und Vorstandsbeschluss muss jedes 

aktive Mitglied ab 16 Jahren in unserem Verein zum Erhalt der Reitanlage 

und Durchführung unserer Veranstaltungen Arbeitsstunden leisten. 

Ersatzweise wird im Folgejahr pro nicht geleistete Stunde ein Ablösebetrag 

von 15,-E erhoben.  

 

Derzeit geltende Anzahl der Arbeitsstunden:  

Erwachsene ab 18 Jahre: 20 Std./Jahr 

Jugendliche ab 16 Jahre: 10 Std./Jahr 

Erwachsene ab 60 Jahre: 10 Std./Jahr 

 

Bei den Turnieren geleistete Stunden werden komplett angerechnet.  

Alle Arbeitsstunden müssen im Innenteil dieser Arbeitsdienstkarte 

eingetragen und von einem Vorstandsmitglied abgezeichnet werden  

Auch fest eingeteilte Arbeiten müssen notiert werden. 

 

Bitte die Arbeitsdienstkarte bis 31.12. beim Vorstand abgeben!!! 
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Arbeitsstundennachweis: 

 Datum erledigte Arbeit Std.  Hdz. 
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